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Dezernat für Umwelt, Ortsbeirat des Ortsbezirkes 
Grünflächen und Verkehr Wiesbaden-Frauenstein 
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100600 Stadtrat Andreas Kowol 
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TOP 3 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Wiesbaden-Frauenstein am 27. November 
2018; Beschluss Nr. 0046 (Vorlage Nr. 18-0-13-0042) 
Unterbindung von Abstellen und Parken von Klein-LKWs, Wohnwagen, Anhängern etc. in 
der Alfred-Delp-Straße 

Sehr geehrter Herr Weber, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

bei dem von Ihnen genannten Bereich in der Alfred-Delp-Straße handelt es sich um eine öf
fentliche Straße, die demnach allen Verkehrsteilnehmern gleichermaßen zur Verfügung ste
hen muss. Gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO) ist die Beschränkung öffentlichen Ver
kehrsraumes nur in absoluten Ausnahmefällen gerechtfertigt und setzt eine besondere Prü
fung der Verhältnismäßigkeit voraus. Würden Verkehrsverbote zu leichtfertig auf der Grund
lage unzureichend geprüfter Sachlagen ergehen, wären die Eingriffe in die Rechte der be
troffenen Verkehrsteilnehmer rechtswidrig und es würde leicht in einem größeren Maß zur 
Anfechtung der betroffenen Regelung kommen . 

Hinsichtlich des Parkens von Lastkraftwagen und Anhängern sieht der Gesetzgeber folgende 
Regelung vor: 

• 	 Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t dürfen in der Zeit von 
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen in Wohngebieten nicht re
gelmäßig parken. 

• 	 Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wochen ge
parkt werden. 

Darüber hinaus sieht der Gesetzgeber keine Verbote für die oben aufgeführten Verkehrsteil
nehmer an bestimmten Örtlichkeiten vor. 

Eine erhöhte Gefährdung über das normale Maß hinaus, kann bei einem Parken von Lkws, 
Wohnwagen usw. zu den zugelassenen Zeiten in der Alfred-Delp-Straße nicht festgestellt 
werden. Demzufolge ist auch die Anordnung eines Verkehrsverbotes nicht angezeigt. 
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Für Rückfragen können Sie gern sich an das Organisationspostfach strassenverkehrsbeho
erde@wiesbaden.de oder an die Servicetelefonnummern 0611 /31 8495 (Straßenverkehrs
behörde) wenden . 
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